
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/9/17 96/12/0190
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1997

Index

10/10 Grundrechte

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §3 Abs1;

StGG Art3;

Rechtssatz

Eine Verletzung der im Art 3 StGG verbürgten Rechte der gleichen Zugänglichkeit der ö7entlichen Ämter für alle

Staatsbürger liegt nach der Rechtsprechung des VfGH nur dann vor, wenn die Bewerbung um ein ö7entliches Amt

verweigert wird (Hinweis VfSlg 2982).
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